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Der Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Beschäft igten 

im Unternehmen ist nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern bringt 

dem Unternehmen bei konsequenter und zielorientierter Umset-

zung viele Vorteile. In unserer wissensbasierten Dienstleistungs-

gesellschaft  kommt es auf die Qualität der erbrachten Leistun-

gen an, um sich im Wettbewerb der Standorte, der Anbieter und 

in der Konkurrenz um qualifi zierten Nachwuchs zu behaupten. 

Unsere Arbeitswelt ist zudem zunehmend vom Wandel geprägt. 

Die Anforderungen an die Gestaltung der Arbeitsplätze, die Ein-

haltung von Grenzwerten und die Ableitung gesetzeskonformer 

Maßnahmen zum Schutze der Beschäft igten werden auch auf-

grund der Einflüsse europäischer Regelungen schwieriger. Umso 

wichtiger ist es, Sicherheit und Gesundheit als Aufgabe des 

Arbeit gebers im Fokus zu behalten. Sicherheit und Gesundheits-

schutz sind die Mittel, um systematisch die Zukunft sfähigkeit 

der Organisation zu verbessern und präventiv die Leistungsfä-

higkeit der Beschäft igten zu erhalten oder zu steigern.

Sicherheit und Gesundheitsschutz im Unternehmen 

•  werden immer komplexer. Neue Gesetze, Unfallverhütungs-

vorschrift en, Normen und Standards betreff en viele Bereiche 

und Tätigkeiten. Nationale und internationale Bestimmungen 

greifen weit in die betrieblichen Belange ein.

•  verlangen mehr Eigeninitative vom Unternehmen. Gefährdun-

gen müssen beurteilt, Abläufe strukturiert werden, Vorsorge 

für Notfälle muss getroff en werden.

•  müssen auch unter wirtschaft lichen Zwängen auf dem neu-

esten Stand gehalten werden. Die Anforderungen an Ausstat-

tung, sichere Arbeitsmittel, Fortbildung und Information sind 

vielfältig.

•  müssen organisiert werden. Nicht nur bei begrenzten Perso-

nalressourcen oder Ausfällen werden Aufgaben übertragen 

oder müssen Tätigkeiten auf ihre Gefährdungslage einge-

schätzt werden. 

•  müssen sich flexibel an sich verändernde Bedingungen an-

passen. Neue Strukturen, die im Unternehmen geschaff en 

werden, Zusammenlegungen, Diff erenzierungen und neue 

Aufgaben, die integriert werden müssen: Alle diese Dinge wir-

ken sich auf andere Bereiche aus und führen zu Belastungen. 

Daher ist vorausschauendes Planen und Agieren notwendig.

•  betreff en alle Beschäft igten. Diese müssen informiert und auf 

dem Laufenden gehalten werden.

•  erfordern die verbindliche Verteilung der notwendigen Auf-

gaben. Diese müssen nachvollziehbar und angemessen ver-

teilt sein.

•  erfordern den Einsatz qualifi zierten Personals. Dieses muss 

rechtzeitig geschult und unterwiesen werden. 

 

•  erfordern klare Anweisungen und Unterstützung. Dabei kön-

nen Aufgabenbeschreibungen und andere Hilfsmittel unter-

stützen.

•  erfordern Schnelligkeit im Handeln. Dies kann durch eine gute 

technische Umsetzung erreicht werden. 

 

•  erfordern gute, einfach umzusetzende Lösungen. Die Suche 

und Entwicklung dieser Lösungen kann durch Netzwerke und 

Arbeitsgruppen vereinfacht werden.

•  tragen zum wirtschaft lichen Erfolg bei. Eine gute Organisation 

unterstützt das Zusammenarbeiten vorhandener Kräft e, ver-

meidet Doppelaufgaben, reduziert Belastungen und fördert 

die Leistungserbringung.

•  fördern Zusammenarbeit, Gesundheit und Motivation. Dadurch 

werden Sicherheit und Gesundheitsschutz dann zur Aufgabe 

der Führungskräft e und aller Beschäft igten.

Diesen unausweichlichen Aufgaben gerecht zu werden, wird 

Ihnen mit dem AGU-System leichter fallen. 

Wozu brauche ich einen systematischen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz (AGU) im Unternehmen?
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Das AGU-System ist ein EDV-gestütztes Managementsystem,

das in Aufb au und Technik leicht an Ihre Organisation ange-

passt werden kann. Wie dieses funktioniert, finden Sie auf 

Seite 12. Hier möchten wir Ihnen zunächst das AGU-System vor-

stellen. In dem AGU-System werden die Struktur des Betriebes 

und die Arbeitsabläufe dargestellt und sicherheits- und gesund-

heitsschutzrelevante Aspekte festgelegt und beschrieben.

Was ist das AGU-System?

Als Beispiel ist hier die Intranet-Startseite des Kreises Mettmann, 

eines der Mitglieder im AGU e. V., abgebildet. Die Navigations-

leiste am linken Rand ermöglicht einen schnellen Überblick und 

gibt Orientierungshilfe über das System.
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Das Managementsystem stellt Strukturen in der Aufb auorgani-

sation dar, die für Ihr Unternehmen relevanten Aufgaben- und 

Funktionsträger sind auf einen Blick erfassbar. Aufgaben- und 

Funktionsträger mit Querschnittsaufgaben sind für alle Beschäf-

tigten im Unternehmen erkennbar. Doppelaufgaben werden 

ebenso wie Kompetenzüberschneidungen vermieden, Konflikte 

über die Erledigung von Aufgaben versachlicht. 

Hier sehen Sie den exemplarischen Aufb au einer kommunalen Struktur:
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Durch einen Klick auf die jeweiligen Funktionsträger gelangen 

Sie auf die dazugehörige Seite. Für alle aufgeführten Beschäf-

tigtengruppen sind Seiten hinterlegt. Dort kann man auf einen 

Blick erkennen, welche Aufgaben, Rechte und Pflichten sie im 

Hinblick auf Sicherheit und Gesundheitsschutz im Rahmen ihrer 

Tätigkeit wahrzunehmen haben. Rechte und Pflichten der unter-

schiedlichen Funktions- und Aufgabenträger werden so für das 

gesamte Unternehmen eindeutig formuliert und festgelegt. 

Ergänzt werden kann dies durch Fotos und Kontaktdaten.

Sie haben keinen SiGeKo, keinen BGM-Beauft ragten? Das Auf-

bauschema wird selbstverständlich Ihrer betriebsspezifi schen 

Struktur angepasst. Ergänzungen und Änderungen können ein-

fach vorgenommen werden.

Als Beispiel hier ein Auszug der Beschreibung für Beigeordnete oder Dezernenten:

Beigeordnete, Dezernenten

Allgemeines
Die oben genannten Führungskräft e tragen die Organisations- und Kontrollverantwortung für den Arbeits- und Gesundheits-

schutz für ihren Bereich. Sie stellen sicher, dass die technischen, organisatorischen, personellen Strukturen und die fi nanziel-

len Mittel für den Vollzug des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der internen Regelungen in Ihrem Zuständigkeitsbereich 

festgelegt und fortgeschrieben werden. Sie unterliegen dabei den Weisungen des unmittelbaren Vorgesetzten.

Rechte
•  Schrift liche Übertragung von Aufgaben in ihrem Zuständigkeitsbereich, inkl. der zugehörigen Rechte und Pflichten im

Arbeits- und Gesundheitsschutz an geeignete Personen unbeschadet der eigenen Verantwortung

•   Weisungsbefugnis in ihrem Zuständigkeitsbereich in allen Belangen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes bis hin

zum Aussprechen von Verweisen und Hausverboten bei Verstößen

•   Nutzungsbeschränkungen in ihrem Zuständigkeitsbereich bis hin zur Stilllegung von Einrichtungen im Falle von

Gefährdungen

•  Inanspruchnahme der Dienstleistung der Fachkräft e für Arbeitssicherheit und der Betriebsärzte

•  Rückgabe der Verantwortung an die nächste Führungsebene, wenn die eigenen Befugnisse nicht ausreichen

(Remonstra tionsrecht)

Pflichten
Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutz in ihrem Zuständigkeitsbereich, u.a.:

•  Die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung

•  Überprüfung und Kontrolle der Maßnahmen des Arbeitsschutzes auf Wirksamkeit.

•  Auswahl geeigneter Personen zur Wahrnehmung von Aufgaben im Arbeits- und Gesundheitsschutz.

•  Festlegung von Verfahren zur Einhaltung aller relevanten öff entlich-rechtlichen Vorschrift en, sowie der Vorschrift en 

der Unfallversicherungsträger.

•  Zugriff  auf öff entlich-rechtliche Arbeitsschutzregelungen sowie des Vorschrift enwerks der Unfallversicherungsträger 

ermöglichen.

•  Veranlassung der Ausführung behördlicher Anordnungen.

•   Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht. U. a. auch Sicherstellen von Zutrittsbeschränkungen.

•   Sicherstellung der Einhaltung der Vorgaben der Ablauforganisation des jeweiligen Tätigkeitsfeldes

•   Die Unterweisung der Bediensteten.

•  Sicherstellung der Einhaltung der Notfallorganisation, insbesondere:

 - des Brandschutzes

 - der Erste-Hilfe

 - der Abwicklung von Arbeits-, Wege- und Dienstunfällen

•  Sicherstellung der Einhaltung des Gesundheitsschutzes, insbesondere:

 - den Mutterschutz
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Mit der Beschreibung und Veröff entlichung in Ihrem Intranet 

verfügen Sie über eine umfassende Aufgabenübertragung und 

Festlegung. In den Dokumenten ist zudem ein Verweissystem 

enthalten, welches die unterschiedlichen Themen miteinander 

verknüpft .

Sie möchten wissen, wer aktuell in Ihrem Unternehmen Erst-

helfer oder Sicherheitsbeauft ragter ist?

Mit einem Blick in die Funktionsträgerdatenbank können Sie 

dies erfahren und Schulungs- und Unterweisungstermine

koordinieren und überwachen.

Ergänzt wird die Abbildung Ihrer Betriebsstruktur durch eine 

Beschreibung der arbeitsschutzrelevanten Arbeitsabläufe.

Diese werden im Managementsystem Prozesse genannt und 

unterteilt

•  in zentrale, für alle Unternehmensbereiche relevante Prozesse 

und

•  in spezifi sche, den jeweiligen Bereichen und Aufgaben 

entsprechende Prozesse
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Im Bereich Verwaltung fi nden Sie in einer Übersicht die arbeits-

schutzrelevanten Prozesse aufgeführt. Die allgemeinen, unter-

nehmensweit geltenden Führungsprozesse werden ergänzt 

durch die sog. Serviceprozesse, d.h. die bereichsspezifi schen 

Prozesse. Gleiches gilt natürlich für die Bereiche Technik und 

Erziehungsdienste.

Übersicht über Prozesse im Bereich Verwaltung:

Führungsprozesse

Kontinuierliche Verbesserung

• Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

• Formulierung von Zielen und Maßnahmen

• Interne Audits

• Gefährdungsbeurteilung

•  Regelmäßige Bewertung durch die Leitung (Management-

Review)

Personalführung

• Delegation der Arbeitgeberpflichten

• Unterweisung

• Schulung und Fortbildung

Kommunikation

• Kommunikation

• Vorschlagwesen

Datenpflege im AGU

• Sicherstellen der Rechtskonformität

• Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen

Serviceprozesse

Bürotätigkeiten

• Bürotätigkeiten

• Bürotätigkeiten mit externen Kundenkontakt

• CAD-Tätigkeiten

Außendiensttätigkeiten

• Fahrtätigkeiten

• Überwachungs- und Messtätigkeiten im Außendienst

•  Überwachungs- und Messtätigkeiten im Außendienst 

mit Risikogruppen

• Soziale Tätigkeit

Interner Service

• Post- und Botendienste

• Beschaff ung

• Archivtätigkeiten, Registratur

• Druckereitätigkeiten

• Küchen- und Kantinentätigkeiten

Gebäudemanagement

• Instandhaltung und Reparatur von Gebäuden

• Fremdfi rmenkoordinierung

Entsorgung

• Straßenreinigung und Winterdienst

• Abfalllagerung und Entsorgung

• Abwasserbeseitigung
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Instandhaltung und Reparatur von Gebäuden

Defi nition / Zweck
Diese Verfahrensanweisung regelt die Umsetzung aller Aspekte, die aus Sicht des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die 

Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden einschließlich Reinigungs- und Hausmeisterdiensten. erforderlich sind, 

um für alle Beschäft igten ein sicheres, unfallfreies und gesundes Arbeiten zu erreichen sowie eine Gefährdung Dritter aus-

zuschließen.

Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) zählen nicht zum Bereich Instandhaltung und Instandsetzung.

Zuständigkeiten
• Die Führungskräft e sind dafür verantwortlich, dass die Verfahrenskriterien umgesetzt werden.

• Die Bediensteten sind verpflichtet, die Verfahrenskriterien im Arbeitsprozess einzuhalten.

Führungskräft e können im Rahmen ihrer Verantwortlichkeit Aufgaben übertragen. In diesem Fall ist durch regelmäßige 

Überprüfung sicherzustellen, dass die Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt werden.

Vorgehensweise
• Ablaufschema: Instandhaltung Instandsetzung

Dokumente

• Gefährdungsbeurteilungen

• Heißarbeitserlaubnisschein (für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auft au- und Trennarbeiten)

• Betriebsanweisungen

• Unterweisungsformulare

Verfahrenskriterien
•  Die Abstimmung mit den betroff enen Bereichen (Abschaltung der Anlage, Notfallschaltung notwendig) erfolgt kontinuierlich.

•  Die Vorgaben beim Einsatz von Fremdfi rmen werden eingehalten.

•  Vorgaben im Umgang mit Gebäudeschadstoff en werden eingehalten.

•  Gefährdungsermittlung und -beurteilungen sind ausreichend.

•  Der Brandschutz ist sichergestellt (Heißarbeitserlaubnisschein).

•  Bei Staub freisetzenden Tätigkeiten ist die Brandmeldeanlage deaktiviert und angemessene Schutzmaßnahmen sind ergriff en 

(Abschottung, Hygiene, PSA, Reinigung, Absaugung etc.).

•  Betriebsanweisungen liegen vor.

•  Unterweisungen sind durchgeführt und dokumentiert.

•  Bei Tätigkeiten in explosionsgefährdeten Bereichen liegen die erforderlichen Explosionsschutzdokumente vor.

•  Die Regelungen zur Meldung von Unfällen (Arbeits- und Wegeunfälle, Dienstunfälle) sind bekannt.

•  Notfallorganisation, Verhalten im Brandfall, Flucht- und Rettungswege, Erste-Hilfe sind bekannt.

•  Erforderliche Schutzmaßnahmen / Sicherheitsvorkehrungen (An-/ Abschalten d. Brandmeldeanlage werden getroff en.

Auch hier werden Sie durch einen Klick auf den Prozess weiter-

geleitet auf die ausführliche Seite mit der Aufgabenbeschrei-

bung. Hier fi nden Sie dann alles, was notwendig ist, um die 

Aufgaben unter Beachtung der relevanten Vorschrift en durch-

zuführen. 

Beispiel: Auszug aus einer Ablaufb eschreibung
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Verweise im Dokument (unterstrichen, fett gedruckt) führen er-

gänzend zu Ablaufschemata, anderen Prozessen, Dokumenten 

und Dienstanweisungen. Zusätzlich sind natürlich die aktuellen 

gesetzlichen Bestimmungen aufgeführt. 

Die Ablaufschemata sind ideal, um Aufgaben des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes auf einen Blick zu erfassen. Sie können im 

Festlegungen von Informations-, Dokumentationspflichten und 

Zuständigkeiten ergänzen die Beschreibung. Es können Doku-

mente hinterlegt werden.

Rahmen von Einarbeitungen und Unterweisungen den Lern-

prozess unterstützen. 
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Sie werden sich nun vielleicht fragen, wer die ganze Vorarbeit 

geleistet hat.

Seit 2005 wurde im Auft rag der Unfallkasse NRW an der Entwick-

lung eines EDV-gestützten Managementsystems für Arbeits-

sicherheit und Gesundheitsschutz (AGM-System) für Hochschulen 

gearbeitet, welches flexibel auf vielfältige Unternehmen übertrag-

bar sein sollte. Diese Entwicklungsarbeiten wurden von Vertre-

terinnen und Vertretern aus Hochschulen in NRW mit Unterstüt-

zung eines kommerziellen Dienstleisters, der Firma Innovakom, 

erbracht.

In 2007 wurde damit begonnen, das System auf andere Bereiche 

der Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse auszuweiten. Hinzu 

kamen Unikliniken und Kommunen. Es fand sich eine Gruppe 

engagierter kommunaler Experten des Arbeitsschutzes, die – 

wieder mit Hilfe der Firma Innovakom – die Arbeiten erfolgreich 

umsetzte. Beteiligt waren Vertreterinnen und Vertreter aus den 

Städten Remscheid, Troisdorf, Monheim, Haan, Grevenbroich, 

Euskirchen und dem Kreis Mettmann.

Im Jahr 2009 wurde der Verein AGU e. V. gegründet. Er hat den 

Zweck, das Managementsystem eigenständig zu pflegen und 

weiterzuentwickeln. Gegenwärtig sind 37 Hochschulen, zwei 

Universitätskliniken, zwei Kommunen und eine Kreisverwaltung 

sowie zwei Unfallkassen Mitglieder des Vereins.

Von kommunaler Seite (Stand März 2012) sind der Kreis Mett-

mann – als Repräsentant für die kreisangehörigen Städte 

Mettmann, Haan, Velbert, Langenfeld, Monheim, Wülfrath 

sowie zwei kommunale technische Betriebe, die das System 

ebenfalls einsetzen – und die Städte Euskirchen und Troisdorf 

Mitglieder im AGU e. V. Weitere Kommunen haben bereits 

angefragt.

Was ist der AGU e. V.?
Wer ist Mitglied im AGU e. V.?
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4. Festlegen der Redakteure

  Nachdem Sie diejenigen bestimmt haben, die eine Zugangs-

berechtigung zu der Bearbeitungsebene haben, um das System 

zu ändern, können Sie die Prozesse und Beschreibungen 

anpassen, die noch nicht ihren spezifi schen Bedingungen 

entsprechen, damit eine vollständige Abbildung Ihrer Orga-

nisation erreicht wird.

  Um in dem System Änderungen vornehmen zu können, hält 

der Verein eine eintägige Schulung ab, um den Umgang mit 

der Bearbeitungsebene für die Anpassung zu erlernen.

  Dann kann es schon losgehen, d. h. die folgenden Aufgaben 

sind zu erledigen:

5.  Bildung eines Projektteams zur Einführung des AGU

6.  Information und Motivation der Beschäft igten

  Natürlich werden neue Kommunen durch die Unfallkasse NRW, 

wie auch den Verein darin unterstützt, das System einzuführen. 

Hier profi tieren Sie von einer Gemeinschaft .

Der Verein ist aktiv daran interessiert, das System weiter zu ent-

wickeln und Sie als Mitglied können davon profi tieren und Ihre 

eigenen Vorstellungen einbringen.

Um die Qualität und Rechtssicherheit des Systems sicherzu stellen, 

ist die aktive Mitarbeit der Vereinsmitglieder gefragt und not-

wendig. Für Fragen zum AGU-System, zu deren Inhalten wurde 

ein Forum eingerichtet, auf welches alle Mitglieder Zugriff  haben. 

Eine Arbeitsgruppe der Kommunen hat sich insbesondere mit kom-

munalen Anliegen befasst und die Ergebnisse sind in das System 

eingeflossen. 

Neu hinzukommende Kommunen erwarten zunächst folgende 

Aufgaben: 

1.  Inhaltliche Erarbeitung der bereits erstellten Prozesse und 

Synchronisation mit der eigenen Arbeitsschutzorganisation

  Das System ist dadurch gekennzeichnet, dass es viele allge-

mein gültige Inhalte (Gesetzesanforderungen, Arbeitsabläufe, 

allgemeine Vorlagen usw.) gibt, die zentral vom Verein gepflegt 

werden und die jeweils an kommunalspezifi sche Bedingungen 

angepasst werden können. Das erspart der teilnehmenden 

Kommune viel Arbeit.

2.  Erarbeitung der individuellen Aspekte:

 a. Philosophie, Ziele und Maßnahmen

 b.  Organisations- und Kommunikationsstrukturen

 c.  Spezifi sche Prozesslandschaft 

 d.  Spezifi sche Führungsprozesse (Überprüfung, Bewertung 

und Verbesserung)

Die Prozesse können individuell an Ihre Organisation angepasst 

werden, sowohl was die Inhalte betrifft   als auch die Gestaltung.

3. I ntegration und Anpassung in Ihr Intranet

  Wie das funktioniert? Ganz einfach. Das System wird von dem 

Verein auf einem externen Server für Sie bereitgestellt und an 

das Corporate Design Ihres Intranetauft rittes angepasst. Dann 

muss auf Ihrer Intranetpräsenz nur ein Link in das AGU-System 

gesetzt werden, um es für Ihre Beschäft igten erreichbar zu 

machen.

  Das System wird zudem in dem Netz Ihres Unternehmens 

„eingesperrt“, so dass es in der Regel nur durch Ihre Beschäf-

tigten erreichbar ist, aber nicht von Dritten von außerhalb darauf 

zugegriff en werden kann. Alle Beschäft igten können darauf 

zugreifen und es als Informationstool nutzen. 

  Ihr Beauft ragter/Koordinator bzw. Ihre Beauft ragte/Koordi na-

torin für den Arbeitsschutz nutzt das System zur Steuerung.

Wie wird das AGU-System im Unternehmen eingeführt?
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Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen hat das Projekt mit etwa 

zehn Kommunen im Rahmen des Modellprojektes „Arbeits-

schutzmanagement“ durchgeführt und die externe Unterstüt-

zung voll fi nanziert.

Neu hinzukommenden Kommunen entstehen Kosten für die Mit-

gliedschaft  im bereits vorgestellten Verein. Diese betragen jähr-

lich 2.500 € zzgl. MwSt.

Dazu kommt einmalig ein Beitrag von 3.000 € zzgl. MwSt für die 

Einrichtung und Anpassung des Systems an Ihr Corporate Design.

Um die Einführung des Systems zu fördern, hat die Unfallkasse 

NRW ein Budget zur Verfügung gestellt, aus welchem die Einrich-

tung des Systems in unseren Mitgliedsunternehmen unterstützt 

werden kann.

Neben der Nutzung des Systems als Vereinsmitglied ist auch eine 

Nutzung als Nichtmitglied möglich. Hierbei wird das Sys te m zu 

den o. a. Bedingungen nach Abschluß eines Vertrages zur Nutzung 

freigeschaltet, Nichtmitglieder haben keine Mitspracherechte be-

züglich der Weiterentwicklung des Systems. Bitte erkundigen Sie 

sich beim Verein nach den konkreten Bedingungen.

Informationsveranstaltungen und Einführungen werden nach 

Absprache von der Unfallkasse NRW oder dem Verein kostenlos 

durchgeführt. 

Was kostet das AGU-System?
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Falls Sie Fragen zum AGU-NRW für Kommunen haben, 

wenden Sie sich bitte an:

Verein zur Pflege und Weiterentwicklung des Arbeits-, 

Gesundheits- und Umweltschutzes e. V.

Diana Riedel

Geschäft sführung

Telefon 05251 60-4301

Fax 05251 60-4200

E-Mail geschaeft sfuehrung@agu-management.de

Christoph Fischer

Betreuung von Kommunen im AGU e. V.

Telefon 0251 3955970

Fax 0251 3955969

E-Mail fi scher@agu-management.de

Postanschrift  der Geschäft sstelle:

AGU e. V.: Christofer König 

(Leitung der Geschäft sstelle, zust. für Hochschulen, 

Universitätskliniken)

Kiebitzstr. 16, 48485 Neuenkirchen

Telefon 05973 902030,

E-Mail koenig@agu-management.de

Unfallkasse NRW

Dr. Martin Weber

Telefon 0211 2808-280

Fax 0211 2808-209

E-Mail m.weber@unfallkasse-nrw.de

Corinna Wiegratz

Telefon 0211 2808-226

Fax 0211 2808-209

E-Mail c.wiegratz@unfallkasse-nrw.de

Postanschrift  der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen:

Unfallkasse NRW

Regionaldirektion Rheinland

Hauptabteilung Prävention

Heyestr. 99

40625 Düsseldorf

Sprechen Sie uns an!

Wer informiert und unterstützt?

23

Wer informiert und unterstützt?





Impressum

Herausgeber

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

Sankt-Franziskus-Straße 146

40470 Düsseldorf

Telefon 0211 9024-0

Fax 0211 9024-355

E-Mail info@unfallkasse-nrw.de

Internet www.unfallkasse-nrw.de

Verantwortlich für den Inhalt

Gabriele Pappai

Autorin

Corinna Wiegratz

Redaktion

Karin Winkes-Glüsenkamp

Gestaltung

Bodendörfer | Kellow, Lübeck

Druck

Düssel-Druck & Verlag GmbH, Düsseldorf

1. Auflage

2.000

Bildnachweis

Photomorphic Pte Ltd/istockphoto.com

Ausgabe

August 2012

Bestellnummer

S 53

25

Impressum







Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

Sankt-Franziskus-Straße 146

40470 Düsseldorf

Telefon 0211 9024-0

Fax 0211 9024-355

E-Mail info@unfallkasse-nrw.de

Internet www.unfallkasse-nrw.de


